
Pressemeldung Nr. 11/2010

Haftung für fehlerhafte Produkte

Die IHK Limburg führt am 02.03.2010, 17.00 Uhr eine kostenlose Informationsveran-
staltung zum Thema Produkthaftung durch.

Für Hersteller, Lieferanten und Händler ist es wichtig, zu wissen, wann sie für fehlerhafte 

Produkte und die dadurch entstandenen Schäden an Personen oder Sachen haftbar ge-

macht werden können. Denn bei der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz wird noch 

bis zu 10 Jahren nach Inverkehrbringung des Produktes gehaftet. 

Betroffen können nicht nur die Hersteller von Endprodukten sein, sondern auch die Her-

steller von Produktteilen, also beispielsweise Lieferanten und darüber hinaus, bei Vorlie-

gen bestimmter Umstände, auch Händler und Importeure. Insbesondere Händler und Lie-

feranten, die fremde Produkte unter eigenen Namen herausbringen, z.B. als eigene 

Hausmarke, können als sog. „Quasihersteller“ haften. 

Da die Haftungsobergrenze für Personenschäden bis zu 85 Millionen Euro beträgt, kann 

erheblicher Schaden auf die Unternehmen zukommen. Erschwerend kommt hinzu, dass 

der Geschädigte nach seiner freien Wahl entscheiden kann, wen er für die Haftung in An-

spruch nimmt. Deshalb sollten betroffene Unternehmen nicht nur das Haftungsrisiko ken-
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nen, sondern auch Wege aufgezeigt werden, um dieses Risiko abzusichern. Denn die 

Betriebshaftpflicht deckt solche Schäden nicht unbedingt ab. 

Ein interessantes Thema also, über das sich möglichst viele Unternehmen informieren 

sollten. Die Veranstaltung soll aber auch dazu genutzt werden, die Unterschiede zu an-

deren Haftungsansprüchen, z.B. zur Sachmängel- und Garantiehaftung, zu klären. Denn 

die zuletzt genannten können Händler, Lieferanten und Hersteller gleichermaßen treffen. 

Anmeldungen zu der Informationsveranstaltung, welche in der IHK Limburg durchgeführt 

wird, sind bis 26. Februar 2010 möglich unter folgender Rufnummer 06431/210-121 oder 

per E-Mail m.mattlener@limburg.ihk.de.
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